
Beschlussauszug
aus der

öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Broderstorf 

vom 04.11.2020

Top 10 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 2 für das Sonder- und Ge-
werbegebiet „Neuendorf zwischen der Autobahn A19, Neuen-
dorf, Neuendorfer Straße und Neu Roggentin“ - Beratung und 
Beschlussfassung über die Änderung des Aufstellungsbeschlus-
ses sowie den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

BV/BAU/381/2020

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Broderstorf beschließt in ihrer Sitzung am 
04.11.2020:

1. Der Aufstellungsbeschluss der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 für das Sonder- 
und Gewerbegebiet „Neuendorf zwischen der Autobahn A19, Neuendorf, Neuendorfer 
Straße und Neu Roggentin“ der Gemeinde Broderstorf vom 06. Mai 2020 wird 
geändert. Das Plangebiet ist der beigefügten Übersichtskarte (Anlage 1) zu entnehmen 
und kann als „Innenentwicklung“ im Sinne des § 13a BauGB verstanden werden. 
Entsprechend soll die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 
4 BauGB aufgestellt werden. Der geänderte Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB mit Hinweis auf § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB ortsüblich bekanntzumachen.

2. Der vorliegende Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 für das Sonder- 
und Gewerbegebiet „Neuendorf zwischen der Autobahn A19, Neuendorf, Neuendorfer 
Straße und Neu Roggentin“ der Gemeinde Broderstorf im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB wird in der Fassung vom Oktober 2020 beschlossen. Der Entwurf 
der Begründung mit Stand Oktober 2020 wird gebilligt.

3. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 für das Sonder- und 
Gewerbegebiet „Neuendorf zwischen der Autobahn A19, Neuendorf, Neuendorfer 
Straße und Neu Roggentin“ der Gemeinde Broderstorf mit der Begründung ist nach § 
3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und die beteiligten Träger öffentlicher Belange 
von der Auslegung zu benachrichtigen. Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens 
eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen. Es ist darauf hinzuweisen, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden können, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. 

4. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, 
zu dem Planentwurf und zu dem Begründungsentwurf einzuholen.

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Vertreter: 13 davon anwesend: 11
Ja - Stimmen: 11 Nein - Stimmen: 0 Stimmenthaltungen: 0

Bemerkung: Auf Grund des § 24 Kommunalverfassung haben folgende Mitglieder



weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:

Auf die Vorlage, welche allen Gremiumsmitgliedern zugegangen ist, wird verwiesen.
Sie ist Bestandteil der Niederschrift und der Urschrift als Anlage beigefügt.

Vorsitz: Schriftführung:

Marie Farclas
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